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hätte. Leidet unsere Enüilwungswirtschaft schon darunter, daß pflanz
tiche Nahrungsmittel dem unmittelbaren menschlichen Verbrauch
durch Verfiltterung entzogen werden, so wäre als weitere Gefahr
ihre Verarbeitung zu Branntwein hinzugekommen. Mag man über
die Kartellpolitik der Spiritus-Zentrale denken, wie man will, sicherlich
war es ein Segen, daß bei Kriegsausbruch eine Stelle vorhanden
war, die — fast die ganze Erzeugung umschließend — mühelos in
den Dienst der Kriegswirtschaft gestellt werden konnte. Man hätte
eine solche Organisation schaffen müssen, wäre sie nicht schon vor
Handen gewesen.*)

IV. Folgerungen für die Friedenswirtschaft
Die Entwicklung der Branntweinwirtschaft im Kriege hat zu

i einer völligen Verschiebung der früher vom Staate bei der Behandlung
dieses Wirtschaftszweiges befolgten Richtlinien geführt. War im
Frieden neben der auf eine Herabminderung des Trinkbranntweins

< hindrängenden Wohlfahrtspflege die Wahrung der landwirtschaftlichen
Brennerei-Interessen richtunggebend gewesen, so ist für die Kriegs¬
wirtschaft das Bestreben entscheidend geworden, die Erzeugung aus
das für die Befriedigung des unentbehrlichsten Bedarfs noch eben
zureichende geringste Maß herunterzuschrauben und zugleich die
Branntweinherstellung ohne Rücksichtnahme auf fiskalische und Er¬
zeugerinteressen auf solche Rohstoffe zu verweisen, die je nach dem
Ausfall der Ernten für die Nahrungsmittel-Versorgung der Be¬
völkerung vergleichsweise am ehesten entbehrt werden können.

Was wird nach dem Kriege zu geschehen haben? Wird man
zu der im Friedere befolgten Politik zurückkehren, oder wird das im
Kriege angewandte Verfahren ganz oder teilweise in die Friedens¬
wirtschaft zu übernehmen sein?

Unmittelbar nach Friedensschluß werden zunächst fraglos

L Die Verträge der Spiritus-Zentrale mit den angeschlossenen Bren¬
nereien eincrseirs und mir den SpiritnSreinigungSanstatten anderseits laufen
om. 1ö. September 1918 ab. Da unrer den heutigen Umständen nicht die

s
. Möglichkeit bestand, eine Verlängerung des Syndikats auf dem Wege freier

Vereinbarung unter de» Beteiligten herbeizuführen, wurden durch die Ver¬
ordnung vom 10. Januar 1918 (R-G-Bl. S. 1b) die Verträge der Spiritus-
Zentrale, welche die Lieferung, Reinigung, Lagerung oder den Vertrieb von
luanntwein betreffen, ihrem ganzen Inhalte nach für die Dauer der Ver¬
ordnung vom 15. April 1916 tR.G-Bl. S- 279) verlängert, das ist bis zum
Emtage der Neichsbranntweinstelle.
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